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63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §51 Abs1;

BDG 1979 §51 Abs2;

1. BDG 1979 § 51 heute

2. BDG 1979 § 51 gültig ab 01.01.1980

1. BDG 1979 § 51 heute

2. BDG 1979 § 51 gültig ab 01.01.1980

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/12/0144 E 21. April 2004 RS 3 (Hier: Die Vorlage 3,5 Wochen nach Beginn der mit der Krankheit

begründeten Abwesenheit vom Dienst ist nicht mehr zeitnah.)

Stammrechtssatz

Die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über den Beginn der Krankheit und nach Möglichkeit über die

voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung nach § 51 Abs. 2 BDG 1979 hat zwar nicht - wie in § 51 Abs. 1 BDG 1979

für die Meldung der Abwesenheit und die Rechtfertigung angeordnet - unverzüglich zu erfolgen; die Bescheinigung

muss aber der Behörde, um ihr Überprüfungs- und Dispositionsmöglichkeiten zu eröCnen (der Dienstgeber soll in die

Lage versetzt werden, die vorgebrachten Rechtfertigungsgründe einer zeitnahen Prüfung zu unterziehen und auch die

entsprechenden Vorbereitungen für die Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes zu treCen) bezogen auf

den Beginn der Abwesenheit zeitnah vorgelegt werden.Die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über den Beginn der

Krankheit und nach Möglichkeit über die voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung nach Paragraph 51, Absatz 2,

BDG 1979 hat zwar nicht - wie in Paragraph 51, Absatz eins, BDG 1979 für die Meldung der Abwesenheit und die

Rechtfertigung angeordnet - unverzüglich zu erfolgen; die Bescheinigung muss aber der Behörde, um ihr

Überprüfungs- und Dispositionsmöglichkeiten zu eröCnen (der Dienstgeber soll in die Lage versetzt werden, die

vorgebrachten Rechtfertigungsgründe einer zeitnahen Prüfung zu unterziehen und auch die entsprechenden

Vorbereitungen für die Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes zu treCen) bezogen auf den Beginn der

Abwesenheit zeitnah vorgelegt werden.
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